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Friedhofsordnung 

für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchengemeinden 
in der Landeskirche Eutin 

vom 30. Juli 1957 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1) Die Fniedhöfe der Kirchengemeinden Ahrensbök, Bosau, Curau, Eutin, 
Gleschendorf, Gni:ssau, Malente, Neukirchen, Niendorf / 0., Ratelmu, Rense
feld-Bad Schwartau, Scharbeutz, Stockelsdorf, Süsel, Tiimmendorfer Stnand 
der Ev.-Luth. Landesfoirche EUtin dienen der Bestattung derjenigen, die
bei ihrem 'rode im Bereich der betreffenden Kiirchengemeinde füren Wohn"' 
sitz hatten oder vor ihrem Tode auf 1i'hm ein Grabnutzungs- und Bestat
tungsrecht (nach Maßgabe dieser Ordnung) erworben hatten.

{2) Auswärtige können Grab- und Bestattungsrechte auf dem Friedhof nur 
mit Genehmigung des für den Friedhof zuständigen Gemeindekiirchenr,ats 
oder auf Grund besonderer lrandeskirchlicher Vorschniften erwerben. 

§ 2

(1) Die Friedhöfe oder Teile von ihnen oder auch einzelne Gnabstellen 
können durch Beschluß der betreffenden Kiir,chenv-ertretung für weitere 
Bestattungen ganz oder teilweise .gesperrt und nach Ablauf der Ruhefrist
der zuletzt belegten Gräber der Benutzung entzogen werden. Eiin solcher 
Beschluß ist sechs Monate vorher öffent1ich bekanntzumachen.

(2) Von dem in dem Beschluß festgesetzten Zeitpunkt an erlöschen alle
Beisetzungs- und Nutzungsrechte. Die Berechtigten ,an Wahlgräbern haben
Anspruch auf Zuweisung einer anderen gleichartigen Grabstätte für die
restliche Nutzungszeit.

(3) Eigentumsrechte ,an Grabmalen und sonsuigen Ausstattungsgegenstän
den erlöschen, falls diese nicht innerhalb eiiner Fnist von 3 Monaten nach
öffentlicher Aufforderung schriftlich geltend gemacht werden. Entschädi
gungsansprüche stehen dem Nutzungsberechtigten gegen die Kirchenge
meinde nicht zu.

§ 3 

Die Verantwortung für die ordnungsmäßige Verwaltung des Friedhofes 
!Jiegt bei dem Gemeindekiirchenrat. Er kann die laufenden Verwaltungs
geschäfte im RaJhmen der in § 27 der Gemeindeordnung enthaltenen Vor
schrift einem Fried'hofsausschuß übertragen. 
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§ 4

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch Abdruck 1in den Euhiner 
und Lübecker Tageszeitungen. 

II. Ordnungsvorschriften

·§ 5

(1) Der Gemeindekirchenmt bestimmt die Zeiten, in denen der Fniedhof 
für den Besuch geöffnet iist. Die Öffnungszeiten sind durch Anschlag 1an
den Friedhofseingängen hekanntzugeben. Bei Betreten des Friedhofs .außer
halb der Besuchszeiten haftet die Kürchengemerinde nicllt für entstandene
Pers'Onen- und Sachschäden. 

(2) Die Besucher haben sich ruhig und der Weihe des Ortes entsprechend
zu verhalten; den Anordnungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.

(3) Kinder unter 12 Jahren dürfen de.n l<'riedhof nur 1in Begleitung Er
wiachsener betreten. 

(4) Niicht zugelassen ist insbesondere:

das Mitbringen von 'I1ieren und F1ahrrädern, 

das Befahren der Fußwege mit F1ahrzeugen 1aller Art,

mit Ausna1hme von Kinderwagen und Krankenstuhlwiagen,

das Betreten fremder Grabstätten und der FriedihofsanJ.agen außerhalb

der Wege,

das Verteilen von Druckschniften,

das Feilbieten von W,aren aller Art, insbesondere

von Blumen und Kränzen sowie das Anbieten ,gewerbliicher Dienste,

das Ablegen von Abraum außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze,

das Arbeiten an den Gräbern wiährend der Kirchzeit.

(5) Personen, die den Ordnungsvorschriften der Ziffern 1 - 4 zuwiider
handeln, können vom Friedhof verwiesen werden und setzen sich Jm Wei
gerungsfalle strafrechtlicher Verfolgung ,aus. 

§ 6

Trauerfeiern 'Ohne Mitwirkung e1iner christlichen Kirche auf dem Fniedhof 
sind nur mit Genehmigung des Gemeindekirchenrats zulässig. Sie müssen 
der Würde des Ortes entsprechen und dürfen dias chnistliche Empfinden 
nicht verletzen. 
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§ 7

(1) Gewerbliche Arbeiten an Griabstätten dürfen nur von Gewerbetreiben
den ausgeführt werden, die im Bes1itz .einer von der Kirchengemeinde ,aus
gestellten Berechtigungslmrte sind. Die Berechtigungskarte wiird nur sol
chen Gewerbetreibenden ausgestellt, die persönlich .geeignet und ,im Besitz
eines Berufstausweises oder einer ihm gleichzusetzenden Berechtigung s:ind
{z.B. durch Vorlage der Handwerkskarte oder des Berufaausweises für
Landschafts- und Friedhofsgärtner).

(2) Gewerbliche Arbeiten an den Grabstätten dürfen nur im Auftrage der
Gnabberechtigten ,ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kiann ent
sprechende Nachweise verlangen.

(3) Die Aufstellung von Grabmalen und die Ausführung größerer gärtne
rischer Arbeiten :s<ind vorrher der Friedhofsverwialtung ,anzuzeigen. 

(4) Gewerbetreibende dürfen ihre Arbeiten nur wäihrend der von der 
Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten ausführen. Am Sonnabend und
an den T'agen vor den Festtagen ist der Transport von Grabmalen und
MateriJalien ruicht zug·eLassen. Gewerbliche Arbeiten an Sonn- und Feier
tagen s,ind auf dem Friedhof untersiagt. 

(5) Gewerbliche Arbeiten s<ind so ,auszuführen, daß Schäden und Beein
trächtigungen an vorhandenen Grabstätten und den Elinri-chtungen des 
Friedhofs vermieden werden. Die Fußwege dürfen für gewerbliche Arbei
ten nur mit den von der Friedhofsv.erwialtung zugelassenen Fahrzeugen 
befahren werden. Angenichtete Schäden sind der Friedhofsverwaltung an
zuzeigen, Sie werden auf Kosten der dafür Vemntwortlichen von der
Fniedhofsverwaltung ;beseitigt. 

(6) Die Gewerbetreiibenden sind an die Bestimmungen der Friedhofsord
nung gebunden. Die Berechtigung zur Ausführung von Arbeiten kann von
der Kirchengemeinde entzogen werden, wenn die Voraussetzungen fort
:fiallen, unter denen S1ie erteilt ,ist, oder wenn der Gewerbetreibende seine
Pflichten gröbLkh verletzt. In diesem Fialle kann das Arbeiten auf dem
Friiedhof mit sofortiger Wirkung untersagt werden.

III. Allgemeine Bes ta ttungsvors·ch�iften

§ 8

(1) Jede Bestattung ist unter Vorl-age des Bestattungsscheines bei dem zu
ständigen Pastor und der Friedrhofsverwialtung ranzumelden. 

(2) Bestattungen werden nur an Werktagen während der dafür vorgesehe
nen Zeit vorgenommen.

(3) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung rausgehohen und w,ie-
der aufgefüllt.

(4) Frühestens drei Wochen nach der Bestattung werden drie Grabhügel
von der Friedhofsverwaltung mit Füllboden planmäßig aufgesetzt. Bis zu 
driesem .Zeitpunkt s,ind gärtnerisch,e Arbeiten und das Aufstellen von Grnb-
malen nicht zugeLassen. · · 
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(5) Urnen dürfen nur in der Erde bestattet werden.

(6) Umbettungen erfolgen nur durch die Friedhofsverwaltung und unter
Beachtung der gesetzlichen V'Orschriften.

IV. Grabstätten 

§ 9

(1) Auf den Fr.iedhöfen können zur Bestattung abgegeben werden:

A. Reihengräber
1. für K1inder unter einem J,ahr
2. für Kinder bis zu 6 Jahren 
3. für Personen über 6 Jahre

B. Wahlgräber
1. für Kinder unter einem Jahr 
2. für Kinder bi:s zu 6 Jahren 
3. für Personen über 6 Jahre 
4. für Urnen. 

(2) In mehrstelligen Wahlgräbern können bestattet werden:
Ehegatten,
Verwandte oder Verschwägerte in ge11ader Linie. 

(3) Kiinder unter einem Jaihr kiönnen in Gräbern der Eltern und Großeltern
bestattet werden. Dies gilt für Reihengräber j.edoch nur dann, wenn da
durch die Ru:hefI1isten nicht übersch11itten werden. 

(4) Aschenurnen können 1außer in den Urnengräbern auch dn Wahlgräbern
beigesetzt werden, in denen bereits Angehörige im Sinne der Z,iff. 2 be
stattet sind. 

§ 10 

(1) Die Größe der Gräber ist durch den Belegungsplan festgelegt.

Als Richtmaße gelten: 

Gräber für Kinder bi·s zu 6 Jahren

•(Särge bis zu 1,20 m Länge)

Länge 1,20 m, Breite 0,60 rn, Abstand 0,30 m, 

Gräber für Personen über 6 Jiahre 

(Särge über 1,20 m Länge) 

Länge 2,10 m, Breite 0,90 m, Abstand 0,30 m.

Urnengräber 0,60 m Länge, 0,60 m Breite.

(2) Bei Erdbestattungen werden dde Gräber so tief angelegt, daß der Sarg
deckel mindestens von einer Erdschicht von 0,90 m bedeckt ist.
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§ 11

(1) Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit nur mit ,einer Leiche belegt
werden. 

(2) Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Gemeindekirchenrats und 
der zuständigen Ordnungsbehörde. 

§ 12

(1) Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung von Grabstellen beträgt 25 J,ahre, 
bei Gräbern von Kindern im Alter bis zu 6 Jahren 15 Jahre nach der Be
stattung. 
Bei Urnen k.ann die Ruhefnist in Ausnalb.mefällen auf 10 J,a!hre henabge-
setzt werden.

V. Grabrechte

§ 13 

(1) Grabrechte können.nur. als Nutzungsrechte auf .Zeit erworben w.erden. 
Eigentum an den Gr:abstätten wird nicht erworben.

(2) Das Grabnutzungsrecht umfaßt das Bestattungs- und Pflegerecht.

(3) Grabnutzungsrechte werden in der Regel nur bei einem Todesfall zu
gewi.esen. über Ausnahmen entscheidet der Gemedndekiirchennat.

(4) Das Nutzungsrecht wird ,auf die Dauer der Ruhefrist erworben, bei
mehrstelligen Gväbern bis zu 25 J,aihren nach der ersten Bestattung, Ist im
Ausnahmefall das Nutzungsrecht bei mehrstelligen Gräbern längere Zeit
vor der Erstbestattung erworben, so beginnt der Lauf des Nutzungsrechts
mit dem Tage seines Erwerbs. (Zliff. 3, 2. Satz). 

(5) überschreitet bei späteren Bestattungen lin melhrstelldgen Wahlgräbern
oder bei zusätzlichen Bestattungen gemäß § 9 Ziff. 3 u. 4 die Ruhefrist die 
Nutzungszedt, _ so ist vor der Bes.tattung das Nutzungsrecht btis zum Ablauf 
der Ruhefrist zu verlängern. 

(6) An belegten W:ahlgräbern kann Iliach Ablauf der Ruhefrist von den 1n
§ 9 Ziff. 2 bezeichneten Angehörigen ein Pflegerecht für jeweils fünf Jahre
erworben werden.

§ 14 

(1) Die Grabnutzungsrechte werden im Gräberbuch, eingetragen. Den Be
rechtigten wiird eine Urkunde ,ausgestellt und mit der Friedhofsordnung 
übergeben. 

,(2) Das Nutzungsrecht kann an Angehörige im Sinne des § 9 Ziff. 2 über
tragen oder vererbt werden. 
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(3) Der erbliche Übergang erlangt Rechtswiirksamkeit nur durch Umschrift
:im Gräberbuch, die innerhalb von 6 MoDJaten zu beantnagen ist. Erfolgt
die Umschreibung Illicht, so erlischt das Nutzungsrecht. Als Berechtigter
gilt geg.enüber der Frliedhofsverwaltung 1im Zweifel der Inhaber der Ver
leihungsurkunde.

§ 15 

(1) Das Grabnutzungsrecht erlischt mit dem Ablauf der Nutzungszeit.

(2) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die F11iedhofsverwaltung über 
die Grabstätte anderweitig verfüg.en. Nicht entfernte Grabmale und son
stige Ausstattungsgegenstände gehen olhne ,Entschädigung in das Eigentum 
der Kirchengemeinde über. 

(3) Das Erlöschen von Nutzungsrechten ist den Berechtd.gten sechs Moillate
vor.her bekanntzugeben. Ist der Berechtigte der Friedhofsverwialtung nicht 
be�annt, so erfolgt öffentliche Bekanntmachung.

§ 16 

Die Bedingungen, unter denen ein Grabnutzungsrecht überlassen ist, ,kiön
nen durch Änderung dieser Ordnung geändert oder eingeschränkt werden. 

VI. Listenführung

§ 17 

Es w.erden geführt: 

Belegungspläne, 

Gr.äberbücher, die dlie Gr,abrech,te ausweisen, 

ein chronolog1isches Beerdigungsregister, 

ein Grabmalregister mit Anträgen. 

VII. Herrichtung und Erhaltung von Grabstätten

§ 18 

(1) Dlie Griabberechtigten sind verpfLichtet, die Gmbstätte in w.ürdig.er Weise 
herzurichten und während der Ruhefrist zu unterhalten.

(2) . Offens1ichtlich vernachlässigte Gräber können von der Friedhofsverwal
tung eingeebnet und, soweit nicht eine Ruhefrist läuft, eingezogen werden.
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§ 19

(1) Die Errichtung von Gnabmalen und sonstigen baulichen Anlagen bedarf 
der Genehmigung der Friedhofsverwaltung; sie äst .gebührenpflichtig. 

(2) Vor der Aufstellung des Grabmals oder einer sonstigen baulichen An
lage dst der FriedhofsverVVJaltung eine Werkzeichnung in doppelter Ausfer
tigung i. M. 1 :10 zur Genehmigung einzurei>chen. 
Schriftproben sind i. M. 1 :1 beizufügen.

§ 20

Grabmale können aus Stein, Holz, Keramik oder Metall ,in werkgerechter 
Aus:fiüihrung hergestellt werden. Nicht zugelassen sind: 

Gmbmale und Inschriften, die das christ1iche Empfinden verletzen oder 
der Weihe des Friedhofs nicht entsprechen, 

hochpoliertes Gestein, Bruchsteine, po1ierte, gespaltene oder nachge
bildete Findlinge, Kunststeine, GLas, Porzellan, Emaille, Blechschilder, 
verschiedene Werkstoffe für ein Grabmal, 
Lichtbilder, 
Schmuck und Ziemte, die den Gesamteindruck des Grabmals grob be
einträchtigen, 

Herstellerlh:inweise ,auf Grabmalen, es sei denn, daß diese unauffällig 
auf Seitenflächen ,angebracht werden, nicht werkgerechte Bearbeitung 
der Grabmale, 

das Ausmauern von Grabstätten und das Einfassen von Gräbern mit 
Steinen oder sonstigen leblosen Werkstoffen, 

die Verwendung von K,ies und hellen Trittplatten, 
.auffällige Rankgerüste, Eisenbügel zum Befestigen von Gewächsen, 
Kranzständer. 

Die Aufstellung von Bänken und Stühlen bedarf der Genehmigung durch 
die Fniedhofsverwaltung. 

§ 21

(1) Das Grabmal muß sich der Größe der Gr,abstelle und iihrer Umgebung 
harmonisch anpassen.

(2) Für einzelne Grabfelder können von der Friedhofsverw;altung Größen
festgelegt werden, die nicht unter- oder überschritten werden dürfen.

§ 22

(1) Jedes Grabmal muß entsprechend seiner Größe dauerhaft gegründet
sein. Über 1,00 m breite oder hohe Grabmale müssen Gründungen biis
unter die Grabsohle erhalten.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmungen kann die Frjed:hofsver
VVJaltung die notwendigen Änderungen auf Kosten des Grabberechtigten 
ver,anl.assen.
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§ 23

Entspricht ein aufgestelltes Grabmal nicht den genehmigten Zeichnungen 
oder ist es ohne Erlaubnis der F11iedhofsverwaltung errichtet oder geändert 
worden, so kann es auf Kosten des Grabberechtigten entfernt werden. 

§ 24

(1) Die errichteten Gmbmale dürfen vor Ablauf der Ruhefrist nur mit
Genehmigung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Grabmale, die drei Monate lllach Ablauf der Ruhefrist nicht enfernt
worden sind, gehen in das Eiigentum der Kirchengemetinde rüber.

(3) Die Weiiterverwendung ,alter Grabmale Ist nur zulässig, wenn sie den
Bestimmungen entsprechen.

§ 25

K!ünstlerisch oder geschiichtlich wertvolle Grabmale unterstehen dem be
sonderen Schutz der Friedhofsverwaltung und werden in einem Verzeich
nis geführt. Sie dürfen auch nach Ablauf der RuhefDist nicht geändert oder 
entfernt werden. 

§ 26

(1) Die Kirchengemeinde übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
die baulichen Anlagen eines Grabes .entstehen. Für solche Schäden haftet
der Gmbberechtigte.

(2) Grabmale, die umzustürzen oder zu zer:fiallen drohen, können von der
Friedhofsverwaltung entfernt werden, wenn die Beseitigung der Sch·äden
vom Gmbberechtigten nicht !innerhalb einer ihm gesetzten Frist vorge
nommen wird. Der Fristsetzung bedarf es Illicht, wenn Gefahr 1im Ver
zuge oder der Grabberechtigte der Friedhofsverwaltung nicht beIDannt dst.

VIII. Bepflanzung

§ 27

(1) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur solche Gewächse zu verwen
den, die sich in die Umgebung des Grabes angemessen einfügen und be
nachbarte Gräber nicht beeinträchtigen. Die Friedhofsv.erw,altung kann
für einzelne Friedhofsteile bestimmte Vorschdften über die Art der Be
pflanzung erlassen.
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(2) Auf Grabstätten gepflanzte Bäume und Sträucher gehen in das Eigen
tum der Kirchengemeinde über. Sie dürfen nur mit Genehmigung der
F11:edhofsverwaltung entfernt oder verändert werden, die ,auch den Schnitt
oder die Beseitigung stark wuchernder oder absterbender Bäume oder 
Sträucher vornehmen kann. Der Gemeindekirchenrat kann anordnen, daß
die Hecken durch die Fr,iedhofsverwaltung oder von einem von für bestell
ten Gärtner beschnitten werden. Die Kosten sind von den Grabberechtig
ten zu bragen.

§ 28 

(1) G11abschmuck (Kränze usw.) soll nur ,aus lebenden Pflanzen und Pflan
zenteiilen hergestellt sein.

(2) Verw.elkte Blumen und Kränz;e sind von den Gräbern zu entfernen.
Die Friedhofsverwaltung klann verwelkte Blumen und Kränze einschließ
lich der Töpfe von Topfblumen, der Behel:f\.sv.asen für Schnittblumen usw. 
entfernen. 

IX. Friedhofskapelle und Leichenhalle

§ 29

(1) Die Friedhofskapelle !ist für die kirchliche Feier bei der Beerdigung
von Gliedern der evangeM.schen Kiirche bestimmt, sofern nicht gesundheits
poLizeiiliche Bestimmungen die Trauer:fleier im geschlossenen Raum ver
bieten.

{2) Die Benutzung der Kapelle ist 1auch den Kirchen gestattet, die der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher iKJirchen in Deutsch1'and 1angehören. 

Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören an: 
1. Evangelische Kirch.e in Deutschland
2. Bund Eviangelisch,-Freikiirchllicher Gemeinden in Deutschland

(Baptisten u1:1d Darbysten) 
3. Evangelische Gemeinschaft 1in Deutschland
4. Methodistenkirche in Deutschland
5. Alt-Katholische Kirche in Deutschland
6. Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinden
7. Bund freier evange1ischer Gemeinden :in Deutschland 

Gleiches gilt für die Römisch-Katholische Kirche. 

(3) Ebenso. ist zu verliahren, wenn für Trauerfeiern nur die Kirchen zur
Verfügung stehen. 
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§ 30

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme der Verstorbenen bis zu ihrer 
BBisetzung.
(2) Das Öffnen und Schließen der Särge darf nur durch Beauftr.agte der 
Friedhofsverwaltung vorgenommen werden.
(3) Das Öffnen der Särge ist nur zulässig, wenn in gesundheitlicher Hin
sicht keine Bedenken bestehen. Grundsätzlich sind die Särge geschloss,en
zu halten.
(4) Särge der an anzeig,epfLichtiig.en und 1ansteckenden Krankheiten Ver
storbenen dürfen nur mit Genehmigung des zuständigen Amtsarztes ge
öffnet werden.

§ 31

Die Ausschmückung der Friedhofslmpelle r(Kirche) und der Leichenhalle 
kann ·sich die Friedhofsverw,altung vorbehalten. 

X. Gebühren

§ 3Q

(1) Für die Erhebung der Gebühren ist die jeweil!ige Friedhofs.gebühren
ordnung maßgebend. Di,e Gebühren sind so zu bemessen, daß die Kosten
der Friedhofsunterhaltung gewährleistet sind.
(2) Die Gebühr.enordnung wird durch den Landeskirchenmt erlassen und 
ist ein Bestandteil dieser Ordnung. 
(3) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsver:tlahren bei
getrieben werden.
(4) Dem Zahlungspflichtigen steht gegen die Gebührenfestsetzung binnen
ednem Mon;at der E'Jinspruch bei dem Gemeindekirchenrat und gegen dessen 
Bescheid binnen zwei Wochen die Beschwerde bei dem Landeskir,chenrat 
zu. Dieser entscheidet endgültig. 

XI. Vbergangsbestimmungen für ältere Grabrechte

§ 33

(1) Erbgrä.ber, die auf Grund eiiner früheren Friedhofsordnung auf Fried
hofsdauer erworben worden sind, unterliegen den Bestimmungen dieser 
Ordnung.
(2) Die Rechte an dliesen Gräbern erlöschen mit dem Ablauf des 31. Juli
1957. Ist ein Gmb belegt und die Ruhezeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgelaufen, so endet das Nutzungsrecht an dem belegten Grab mit dem 
Ablauf der Ruhefrist.
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(3) Den Berechtigten kann auf Antnag eine Verlängerung des Nutzungs
rechtes bis zu 25- Jahren gewährt werden; sie werden dann zur -Entrichtung
einer angemessenen Gebürhr für die Unterhaltung des Friedhofes hevan
gezogen.

§ 34

(1) Grabrechte, die auf Grund einer älteren Ordnung mit dem Grundbesitz
verbunden s1ind, werden von diesem gelöst und dem derzeitigen Berechtig.:.
ten übertragen. Sie unterliegen den Bestimmungen dieser Ordnung.
(2) Die Rechte ,an diesen Gr,äbern erlöschen mit dem Ablauf des 31. Juli
1957. Ist ein Grab belegt und die Ruhezeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht
,abgelaufen, s'O endet das Nutzungsrecht an dem belegten Gnab mit dem
AbLauf der Ruhefrist.

§ 35

(1) Grabrechte, die ,auf sonstigem -älteren Recht beruhen, unterliegen eben-
falls den Bestimmungen dieser Ordnung.
(2) Die Rechte an diesen Gräbern ,erlöschen mit dem Ablauf des 31. Juli
1957. Ist ein Grab belegt und die Ruhezeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeLaufen, so endet das Nutzungsrecht an dem belegten Gnab mit dem
Ablauf der Ruhefrist.

§ 36

Das Erlöschen der in den §§ 33 bis 35 bezeichneten Grabr-echte ist den Be
rechtigten sechs Monate vor.her sch,riftlich, oder, soweit sie der Friedhofs
verwaltung nicht bekannt sind, dur-ch öffentliiche Bekianntmachung mitzu
teilen. 

XII. Schlußbestimmungen

§ 37

(1) Diese Friedhofsordnung tritt mit dem 1. August 1957 1in �raft. Mit dem
Ablauf des 31. Juli 1957 treten dlie örtlichen Friedhofsordnungen der Kir
chengemeinden Ahrensbök, -Bosau, Cu11au, E'utin, Gleschendorf, Gnissau,
lVLalente, Neukiirchen, Ndendorf / Ostsee, Ratekau, Rensefeld-Bad Schwar
tau, Scharbeutz, Stockelsdorf, Süsel und Timmendorfer Strand und das
Gesetz betr. Gräber vom 5. April 1932 - GVOBI. vom 14. lVLai 1932 II. Bland
3. Stück Seite 15 - ,außer Kraft.
(2) Der Landeskirchenrat ist ermächtigt, ergänzende Ordnungsvorschriften
zu erlassen.

Der Landeskirehenrat 
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Friedhofs-Gebührenordnung 
für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchengemeinden 

in der Landeskirche Eutin 
(in der Fassung vom 6. Februar 1974) 

Auf Grund des § 32 der Friedhofsordnung der Kiirchengemeinden der 
Landeskirche Eutin wird nachstehende Gebührenordnung für die Fr,iedhöfe 
der Kirchengemeinden Ahrensbök, Bad Schwartau, Bosau, Cleverbrück, 
Cur,au, Eutin, Gleschendorf, Gnissau, Malente, Neukirchen, Niendorf / 0., 
Ratekau, Rensefeld, Scharbeutz, Stockelsdorf, Süsel und Timmendorfer 
Strand der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin erlassen. 

I. Grabstellengebühren

§ 1

(1) Ein Grabnutzungsrecht wird gegen Z,ahlung der Griabstellengebühr ge
mäß § 13 der Friedhofsordnung auf die Dauer der Ruhefnist erworben.

(2) Es urpfaßt gemäß § 13 Ziffer 2 der Fr,iedhofsordnung das Bestattungs
und Pflegerecht.

§ 2

Die Gebühren für den E,rwerb des Nutzungsrechts betragen für: 
A. Erdbestattungsgräber

1. Reihengräber . . . . . . . . . . . . 1'00,- DM bis 125,- DM 
2. Reihengräber für Kinder bis zu 6 J>EVhren

3. Wahlgräber,
4. Wahlgräber

B. Urnengräber

(falls entspr. Gnabfelder ,aus
gelegt sind) . . 
pro Grabbreite . . . 
für Kinder bis zu 6 J.a1hren 
·(falls entspr. Griabfelder .aus
gelegt sind) . . . . . 

1. Urnenreihengräber
2. Urnenwa·hlg-r,äber

C. Zuschlag
für Wahlgr-äber und Urnenwahlgräber in be
sonderer Lage (sie müssen !in Listen oder
Zeichnungen ausgewiesen sein) .

45,- DM bis 65,� DM 
220,- DM bis 350,- DM 

80,-DM bis 130,- DM 

60,- DM bis 100,- DM 
90,- DM bis 130,- DM 

50 0/o bis 200 °/o 
zu den Gebühren nach I A 3 und 4 

und IB 2 

§ 3

(1) Wird ein Kind unter einem Jahr in dem Gmb der Eltern oder Groß
eltern bestattet (§ 9 Z,iffer 3 der Friedhofsordnung), so ist eine Zusatz
gebühr von 15,- DM ZJU mhlen.
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(2) Wtird eine Aschenurne in einem Erdbestattungs-Wahlgrab zusätzlich
beigesetzt {§ 9 Ziffer 4 der Friedhofsordnung), so ist eine Zusatzgebühr
von 50,- DM bis 70,- DM zu ziaihlen.

§ 4 

Wird bei späteren Best1attungen in mehrstelligen Wahlgräbern{§ 9 Z1iffer 2 
der Fniedhofsordnung) oder bei zusätzlichen Bestattungen (§ 9 Ziffer 3 
und 4 der Friedhofsordnung) die Ruhefrist überschritten, so 1ist das Nut
zungsrecht für alle GrabsteUen bis zum Ab1auf der Ruhefrist zu verlängern. 
Als Gebühr wird für jedes .angefangene J,ahr der notwendigen Verlänge
rung e1in entsprechender Teilbetrag der jeweils geltenden Grabstellen
gebühr erhoben. 

§ 5

Das Pflegerecht für W1ahlgräber (§ l3r Ziff.er 6 der Friedhofsordnung) kann 
:flür jede Grabstelle und für je 5 Jaihre erworben werden. Die Gebühr 
wird dem § 4 Satz 2 entsprechend berechnet. 

II. Bestattungsgebühren

§ 6

(1) Die Best,attungsgebühr umfaßt die Leistungen der Friedhofsverwaltung
für das Ausheben und Sch1ieß,en des Gmbes, die Aufbahrung und die
Beisetzung. 
Sie beträgt: 

a) für Personen über 6 J1ahre
b) für Kinder b:is zu 6 Jaihren

. 190,- DM bis 240,- DM 

. 100,- DM bis 170,- DM 
c) für eine Urnenbeisetzung mit Trauerfeier 185,- DM

stille Beisetzung . . . . . . . . 120,- DM 

(2) Bei Bestattungen am Sonnabend kann ein Zuschlag zu den in Absatz 1
genannten Gebühren von 25 0/o erhoben werden.
(3) Bei Beisetzung einer Fr-au mit 1i:hrem totgeborenen oder bald nach der
Geburt g,estorbenen Kind ist für das Kind keine Gebühr zu zahlen.
(4) Werden totgeborene oder bald nach der Geburt gestorbene Zwüllinge
in .e,inem Sarg bestattet, so ist die Gebühr nur für ein Kind zu entrichten.
(5) Wird ein Ehepa.ar gle,ichzeitig bestattet, so wird für die zweite Bestat
tung die Hälfte der Gebühren berechnet. 

III. Gebühren für Umbettungen

§ 7

(1) Die Gebühr :für das Ausgraben einer Leiche beträgt ,in jedem F'alle
500,- DM bis 600,- DM.
(2) Die Gebühr für das Ausg,raben einer Urne beträgt 120,- DM. 

IV. ZusatzgebÜ'hren

§ 8

Für Sonderleistungen werden erhoben: 
a) für zusätz1iche Dekoration und für Ge

stellung. von Sargträgern . . . 
Festsetzung durch den 
Geme:indekirchenrat 
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b) fiür Aufbewahrung einer Lei-ehe über 4 '.I\age
hJinaus, für jeden weiteren Tag 10,- DM bis 20,-DM 

c) Aufbewahrung auswärts zu bestattender
Leichen 1in der Leichenkammer für je ,an-
gefangene 24 Stunden . . . . . . . . 10,- DM bis 20,- DM 

d) Abräumen von Wahlgräbern zur Bestattung 30,-DM bis 50,-DM

e) Abheben eines Gedenksteines oder einer
Steinkante bei Bestattungen . . . . . . 45,-DM bis 75,-DM 

V. Sondergebühren

§ 9

(1) Dde Gebühren der §§ 1-7 gelten :fiür Personen, die der ev.-luth. Kirche
angehören und im Bereich der K!irchengemeinde wohnen.

(2) Für die Bestattung von Personen, die der ev.-luth. Kirche angehören,
aber außerhalb der Kircheng.emciride wohnen, ist .auf die Gebühren ein
Zuschlag ,bis zu 50 0/o zu zahlen. In begründeten Ausnahmefällen kann der
Gemeindekirchenr:at von der Erhebung dieses Zuschlages absehen.

(3) Für Personen, diie der ev.-luth. Kirche ni,cht angehören, -ist auf di.e Ge
bühren ein Zuschlag von 100 0/o zu zahlen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen, die der römisch
k,atholischen Kirche und der Arbeitsgemeinschaft ,christlicher Kirchen an
gehören.

VI. Gebüihren für gärtnerische Leistungen

§ 10

Es werden erhoben, sooft notwendig, für 
a) Abräumen grob vernach;J.ässigter

Grabstätten . . . . . . . . . 
b) Sauberhalten unbelegter und unbepflanzter

25,- DM· bis 60,--,- DM 

Gmbstätten, jährlich pro Grabbreite 45,-DM biis 75,-DM 
c) E'nt:fiernen oder Austausch zu groß gewor-

1 dener Bäume oder Hölzer auf Gräbern . . Eine Gebühr in Höihe
d) Heckenschnei·den der entstandenen Auf-.

· · · · · · · · · w.endungen für Arbeit
e) Eingreifen bei Grabmalen wegen mangeln-

) 
und Material mit einem 

der Standsiicherheit bzw. bei Ge:fiahr . . . Verwaltungszuschlag 
f) für beantragte Leistungen die unter I-V von 15 0/o

nicht 1aufgefülhrt sind . : . . . . . . 
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VII. Verwaltungsgebühren

§ 11

Verw,altungsgebuhren werden erhoben für: 

a) Erwerbsurkunden, Gräberbuchrauszüge, Ur
kunden über eine Verlängerung der Nut
zungszeit bzw. des Pflegerechts, Zweit
schr,iften von Urkunden, sonstige Urkun
den und Bescheinigungen .

b) Umschr.eiben eines W,ahlgrabes .

c) Zulassung von Personen zur Ausübung ge
werblicher Arbeiten auf dem Friedchof (ins
besondere Bestattungsunternehmer, Steiin
metz- und Gärtnereibetriebe) jährlich

d) Genehmigung zur zusätzliichen Ausschmük
kung der Kirche oder der Friedhofskapelle
durch Gärtner . . . . . 

e) Genehmigung zur Aufstellung eines Grab-
males . . . . . . . . . . . .  .

VIII. Schilu,ßbestimmungen

§ 12

5,- DM bis 2-0,-DM 

10,- DM bis 25,-DM 

50,- DM bis 100,- DM 

20,-DM 

8 0/o der Kosten des 
Grabmales 

(1) Alle Friedhofsgebühren sind im voraus fällig bzw. bei der Antr,agstel
lung zu entrichten. 

(2) Für ,alle Leistungen und Forderungen der Friedhofsverwaltung 1st
neben dem Nutzungsberechtigten der Antnagsteller bzw. Auftraggeber
za1hlungsverpfüchtet.

(3) In Ausnahmefällen kiann die Friedrhofsverw,altung Zahlungsfrist bzw. 
Ratenzahlungen gewähren.

§ 13 

Diese Fr:iedhofsgebührenordnung tritt •am 6. F,ebruar 1974 in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Gebührenordnung vom 21. November 1966 außer Kraft. 

Die Kirchenleitung 




